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PUBLIC

 
	Vertraulichkeitsvereinbarung

zwischen 
Sumitomo Electric Bordnetze SE („SEBN“)
Brandgehaege 11, 38444 Wolfsburg-Hattorf 
(AG Braunschweig, HRB 205587)

und
[]
Anschrift 
[Registerdaten],

beide nachfolgend zusammen als die „PARTEIEN“ und einzeln als eine „PARTEI“ bezeichnet

	Präambel
Die PARTEIEN beabsichtigen, Gespräche über [ Beschreibung des Projekts, z. B. „Einkauf von Kontakten“, „Erbringung von Recruiting-Dienstleistungen“ …] (das „PROJEKT“) zu führen.

	Im Rahmen des PROJEKTS werden die PARTEIEN sich wechselseitig Informationen zur Verfügung stellen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Informationen der jeweiligen PARTEI und der mit ihr im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen betreffen.

	Diese Vereinbarung legt die Bedingungen fest, zu denen die PARTEIEN, ihre Geschäftsleiter, Mitarbeiter, Bevollmächtigte und beruflich oder vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtete beauftragte Berater sowie die entsprechenden Personen bei den gemäß §§ 15 ff. AktG mit den PARTEIEN verbundenen Unternehmen (nachfolgend „REPRÄSENTANTEN“) vertrauliche Informationen erhalten und verwenden dürfen.

	Dies vorausgeschickt, vereinbaren die PARTEIEN Folgendes:

	§ 1 Vertraulichkeit des PROJEKTS
Jede PARTEI verpflichtet sich, sowohl die Tatsache, dass die PARTEIEN Gespräche über das PROJEKT führen als auch die Einzelheiten dieser Gespräche, den Inhalt dieser Vereinbarung sowie sämtliche sonstige den Abschluss oder die Durchführung des PROJEKTS betreffenden Informationen geheim zu halten. 

	§ 2 Vertrauliche Informationen
0. „VERTRAULICHE INFORMATIONEN“ sind, unabhängig davon, ob sie als vertraulich bezeichnet oder gekennzeichnet sind, alle  finanziellen, technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, die Geschäftstätigkeit, das Personal oder die Geschäftsführung betreffenden Informationen, Gegenstände, Erkenntnisse, Ergebnisse und Daten, die von der offenbarenden PARTEI der empfangenden PARTEI direkt oder indirekt zugänglich gemacht werden (z.B. Projekt-, Entwicklungs-, Forschungs-, und Planungsdaten, Zeichnungen, Entwürfe, Skizzen, Konstruktionen, Prototypen, gewerbliche Schutzrechte, personenbezogene Daten, Preise, Angebote, Reaktionen auf Angebote, Kundenzeichnungen und -spezifikationen, Kunden- und Lieferantendaten, Inhalte von Arbeitsverträgen und Gehälter). 

	0. VERTRAULICHE INFORMATIONEN können auch solche Informationen sein, die im Einzelfall nicht den Anforderungen des Geschäftsgeheimnisses im Sinne des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen entsprechen. 

	0. Ob und auf welchem Trägermedium die VERTRAULICHEN INFORMATIONEN verkörpert sind, ist unerheblich, insbesondere sind auch mündliche Informationen umfasst. 

	§ 3 Ausnahmen
Der Begriff VERTRAULICHE INFORMATIONEN umfasst nicht solche Informationen, die:

	0. im Zeitpunkt ihrer Mitteilung allgemein zugänglich sind oder nach ihrer Mitteilung allgemein zugänglich werden;

	sich bereits rechtmäßig und ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung im Besitz der empfangenden PARTEI befunden hatten, bevor die offenbarende PARTEI sie übermittelt hat; 
von der empfangenden PARTEI unabhängig von den VERTRAULICHEN INFORMATIONEN der offenbarenden PARTEI selbständig erarbeitet wurden oder werden; oder

	die empfangende PARTEI von einem Dritten vor oder nach Abschluss diese Vereinbarung erhalten hat, sofern der Dritte die Informationen rechtmäßig erlangt hat und berechtigt ist, diese Informationen uneingeschränkt offen zu legen.

	Diejenige PARTEI, die sich auf eine der vorstehenden Ausnahmen beruft, hat das Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen nachzuweisen.

	§ 4 Geheimhaltungspflichten
Jede PARTEI verpflichtet sich, die VERTRAULICHEN INFORMATIONEN

	0. geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben (mit Ausnahme von § 7);

	nicht für andere Zwecke zu verwenden als für das PROJEKT; und

	an REPRÄSENTANTEN nur weiterzugeben, sofern und soweit dies zur Durchführung des PROJEKTS notwendig ist („need-to-know-basis“).

	§ 5 Schutzmaßnahmen 

	Um die Geheimhaltung der VERTRAULICHEN INFORMATIONEN zu gewährleisten, verpflichtet sich die jeweils empfangende PARTEI:

	0. geeignete Vorkehrungen zum Schutz der VERTRAULICHEN INFORMATIONEN zu treffen, mindestens aber diejenigen Vorkehrungen, mit denen sie besonders sensible Informationen über ihr eigenes Unternehmen schützt;
0. alle Dokumente, Materialien, Daten und Aufzeichnungen, die VERTRAULICHE INFORMATIONEN enthalten, vor einer Entschlüsselung, z.B. durch Beobachtung, Untersuchung, Rückbau oder Test (sog. „Reverse Engineering") zu schützen;

	die jeweils offenbarende PARTEI unverzüglich nach Kenntniserlangung eines tatsächlichen oder drohenden unbefugten Gebrauchs oder einer tatsächlichen oder drohenden unbefugten Offenlegung von VERTRAULICHEN INFORMATIONEN zu unterrichten und alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um – gegebenenfalls mit Unterstützung der offenbarenden PARTEI – einen solchen Gebrauch oder eine solche Offenlegung zu verhindern oder zu beenden. 

	§ 6 Verpflichtung der REPRÄSENTANTEN 
Jede PARTEI verpflichtet sich:

	0. ihre REPRÄSENTANTEN über die Vertraulichkeit der VERTRAULICHEN INFORMATIONEN in Kenntnis zu setzen, bevor sie ihnen diese offen legt;

	angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass ihre REPRÄSENTANTEN zur Geheimhaltung verpflichtet sind.

	§ 7 Weitergabe an Dritte
Soweit es für das PROJEKT ausnahmsweise erforderlich ist, dass Dritten VERTRAULICHE INFORMATIONEN zugänglich gemacht werden müssen (z.B. finanzierende Banken oder Versicherungen), so ist die empfangende PARTEI verpflichtet, sicherzustellen, dass alle von ihr im Rahmen des PROJEKTS eingesetzten Dritten die in dieser Vereinbarung festgelegten Bestimmungen durch geeignete schriftliche Vereinbarungen als für sich verbindlich anerkennen oder entsprechend durch ihren Dienstvertrag zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Erforderlich ist die Weitergabe an Dritte dann, wenn die empfangende PARTEI die aus dem PROJEKT entstehenden Pflichten ansonsten nicht oder nicht vollständig erfüllen kann. Die Weitergabe an Dritte ist der offenbarenden PARTEI auf Verlangen unverzüglich mitzuteilen und eine Weiterverpflichtung der Dritten schriftlich nachzuweisen.  

	§ 8 Offenlegungspflichten 
Falls eine PARTEI, ihr REPRÄSENTANT oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung oder einer rechtmäßigen behördlichen oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, VERTRAULICHE INFORMATIONEN offen zu legen, wird die betreffende PARTEI:

	0. die jeweils andere PARTEI hiervon unverzüglich unterrichten und diese auf Verlangen unterstützen und alles Notwendige unternehmen, um die VERTRAULICHEN INFORMATIONEN so weit wie möglich zu schützen oder gerichtlich schützen zu lassen; und

	angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass nur solche VERTRAULICHEN INFORMATIONEN offengelegt werden, die aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung bzw. Anordnung offengelegt werden müssen.

	§ 9 Sicherheitsvorfälle
0. Im Falle eines Sicherheitsvorfalles, der zu einem unbefugten Zugang, einer unbefugten Offenlegung, Veränderung oder Vernichtung von vertraulichen Informationen der SEBN Gruppe führt, ist die empfangende PARTEI verpflichtet, SEBN unverzüglich per E-Mail an SEBN.InformationSecurity-DE@sebn.com über den Vorfall zu informieren.
Ein Sicherheitsvorfall ist ein Ereignis, das das PROJEKT unterbricht, zu unterbrechen droht oder ein Risiko für die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit oder Integrität der betroffenen Daten oder Systeme darstellt.
Die empfangende PARTEI stellt eine Zusammenfassung des Vorfalls zur Verfügung, einschließlich der Art und des Umfangs des Sicherheitsvorfalles, der möglichen Auswirkungen auf VERTRAULICHE INFORMATIONEN sowie der getroffenen oder geplanten Abhilfemaßnahmen. Die PARTEIEN verpflichten sich, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und relevante Informationen auszutauschen, um potenzielle Schäden zu begrenzen und die Einhaltung aller geltenden Verpflichtungen in Bezug auf den Datenschutz und die Meldung von Vorfällen zu gewährleisten.
§ 10 Keine Gewährleistung

	0. Keine PARTEI übernimmt eine Gewährleistung dergestalt, dass die von ihr zur Verfügung gestellten VERTRAULICHEN INFORMATIONEN vollständig und/oder richtig sind und von der anderen PARTEI zu Zwecken des PROJEKTS verwendet werden können.

	Keine PARTEI haftet der anderen PARTEI für Schäden, die diese durch den Gebrauch, gleich ob diese Vereinbarung diesen Gebrauch zulässt oder nicht, oder durch ihr Vertrauen auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten VERTRAULICHEN INFORMATIONEN erleidet.

	§ 11 Rückgabe/Vernichtung der Informationen

	0. Die jeweils empfangende PARTEI ist verpflichtet, auf Anforderung der offenbarenden PARTEI:

	0. alle VERTRAULICHEN INFORMATIONEN, gleich ob schriftlich oder anderweitig verkörpert, unverzüglich nach Wahl der offenbarenden PARTEI an diese zurückzugeben, zu löschen oder zu vernichten;

	gleichzeitig alle anderen Materialien, einschließlich etwaiger von ihr selbst erstellten Materialien, die VERTRAULICHE INFORMATIONEN enthalten oder Rückschlüsse auf diese erlauben, nach Wahl der offenbarenden PARTEI zurückzugeben, zu löschen oder zu vernichten; und

	schriftlich zu bestätigen, dass sie die VERTRAULICHEN INFORMATIONEN in der beschriebenen Art und Weise zurückgegeben, gelöscht oder vernichtet hat, 
Dies gilt nicht, sofern die PARTEI gesetzlich oder aus anderen zwingenden Gründen zur Aufbewahrung der VERTRAULICHEN INFORMATIONEN verpflichtet ist. 

	Die Vernichtung der VERTRAULICHEN INFORMATIONEN hat nach dem jeweiligen Stand der Technik zu erfolgen. Elektronische Daten sind vollständig und dauerhaft so zu löschen, dass eine Wiederherstellung der Daten unmöglich ist. Ausgenommen davon sind Daten, die sich in einem automatisierten, elektronischen Backup (Datensicherung) befinden. Die PARTEIEN sichern sich gegenseitig zu, solche VERTRAULICHEN INFORMATIONEN im elektronischen Backup nicht mehr zu nutzen.

	Jede PARTEI verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass ihre REPRÄSENTANTEN entsprechend dieses § 11 die bei ihnen vorhandenen VERTRAULICHEN INFORMATIONEN ebenso vernichten, löschen oder zurückgeben.

	§ 12 Laufzeit und Beendigung der Vereinbarung

	Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet ein (1) Jahr nach Projektabschluss. Sie gilt auch für VERTRAULICHE INFORMATIONEN, die bereits vor Unterzeichnung der Vereinbarung im Rahmen des PROJEKTS ausgetauscht wurden. Die Verpflichtung der PARTEIEN zur Geheimhaltung VERTRAULICHER INFORMATIONEN bleibt bis zum Ablauf von fünf (5) Jahren nach Beendigung dieser Vereinbarung bestehen.

	§ 13 Schadensersatz

	Jede PARTEI verpflichtet sich, der jeweils offenbarenden PARTEI den gesamten Schaden (einschließlich angemessener Beraterhonorare und sonstiger Rechtsverfolgungskosten) zu ersetzen, der aus einer schuldhaften unberechtigten Nutzung oder Offenlegung der VERTRAULICHEN INFORMATIONEN durch die empfangende PARTEI verursacht wird.

	§ 14 Allgemeine Bestimmungen

	0. Dieser Vertrag kann in Textform geschlossen werden. 

	Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des jeweiligen Kollisionsrechts. Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder über deren Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. Der Schiedsort ist Wolfsburg, Deutschland. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

	Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt die gesetzlich zulässige Regelung, die dem mit der unwirksamen Regelung Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. Dasselbe gilt für den Fall einer vertraglichen Lücke.

	
_________________________________
Ort, Datum

	
_________________________________
Ort, Datum

	Sumitomo Electric Bordnetze SE
	[ Andere Partei]
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